
Bagatellfall?
(keine Verschlechterung der 

Abwasserqualität)

TBA beantragt beim BGI 
die Gutheissung des 
Baubegehrens ohne 

Auflage, dass 
Grundleitungen zu 

sanieren sind.

Grundleitung jünger 
als 10 Jahre?*

TBA beantragt beim BGI 
die Ablehnung des 

Baubegehrens gestützt 
auf Art. 17 lit. a GSchG

Dichtheitsnachweis 
erforderlich (TBA 
fordert diesen via 

Zwischenbericht an)

Dichtheitsnachweis 
erbracht?

TBA verfügt in einem separaten 
Verfahren gegenüber dem 

Liegenschaftseigentümer den 
Dichtheitsnachweis bzw. die 

Grundleitungssanierung

* Datum der Erstellung bzw. der letzten Kanalsanierung. 
Massgebend ist das Datum der Kanalisationsbewilligung.

nein

Grundleitung vor 
1970 erstellt?*

nein

Ja

ja

nein

janein

ja

Merkblatt betreffend Vorgehen bei der abwassertechnischen
Beurteilung von Gesuchen für Mieterausbauten resp. wann ist 
ein Dichtheitsnachweis bei einem Kanalbegehren notwendig

(Gesuchsteller ist nicht Liegenschaftseigentümer)

Für die endgültige Beurteilung, ob ein Bagatellfall vorliegt oder nicht, ist das TBA 
in Absprache mit dem AUE zuständig.


